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Marburg, September 2009 
 
 

M a n d a n t e n b r i e f  I I I / 2 0 0 9  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  

 

Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
Frau Weichsel (Tel.-Nr. 06421/4006-100, Mo + Mi 
13:00 – 17:00 Uhr oder per Email an 
maren.weichsel@grebing-partner.de). 

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
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Termine Oktober - Dezember 2009 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

12.10.2009 15.10.2009 09.10.2009 

dto. 10.11.2009 13.11.2009 07.11.2009 
dto. 10.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.10.2009 15.10.2009 09.10.2009 

dto. 10.11.2009 13.11.2009 07.11.2009 
dto. 10.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 

Gewerbesteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Grundsteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Sozialversicherung5 29.10.2009 entfällt entfällt 
dto. 27.11.2009 entfällt entfällt 
dto. 29.12.2009 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-
lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte statt-
dessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelau-

fene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 

worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.7.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermit-
telt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Bürgerentlastungsgesetz: Steuerliche Absetzbarkeit von  
Kranken- und Pflegeversicherung verbessert 

 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem vom Bundestag beschlossenen Bürgerentlastungsgesetz1 zugestimmt. 
 
Im Bereich der Vorsorgeaufwendungen sieht das Gesetz im Wesentlichen folgende Änderungen vor: 
· Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung und private Pflege-

Pflichtversicherung) sind ab 1.1.2010 in vollem Umfang abzugsfähig, die Kosten einer privaten Krankenversicherung 
nur insoweit, als sie über das Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung nicht hinausgehen. 

· Ergeben sich aus dem Krankenversicherungsbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung Ansprüche auf Kranken-
geld oder ähnliche Leistungen, ist der jeweilige Beitrag um 4 % zu kürzen. 

· Besteht für ein Kind ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, sind die für dieses Kind geleisteten Beiträge 
zur gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegeversicherung als eigene Beiträge der zahlenden Eltern abzugsfähig. 

· Für die Absetzung von Vorsorgeaufwendungen wird ein Gesamtvolumen von 2.800 € (Personen, die ihre Kranken- 
und Pflegeversicherung selbst bezahlen müssen) und 1.900 € (andere Personen) gewährt. Sonstige Vorsorgeauf-
wendungen (z. B. Beiträge für Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherungen) sind im 
Rahmen dieses Gesamtvolumens absetzbar, soweit diese Beträge nicht schon durch Krankenversicherungs- und 
Pflegeversicherungsbeiträge ausgeschöpft sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind in jedem Falle voll-
ständig absetzbar, auch wenn sie das genannte Gesamtvolumen übersteigen. 

· Die Vorsorgepauschale fällt weg2. 
· Die Höchstbeträge beim begrenzten Realsplitting3 und bei den Unterhaltsleistungen4 werden um notwendige und 

tatsächlich erbrachte Aufwendungen für Krankenversicherung und Pflegeversicherung erhöht. 
· Vorsorgeaufwendungen werden im Lohnsteuerabzugsverfahren5 berücksichtigt. 
 
Die Änderungen im Bereich der Vorsorgeaufwendungen treten zum 1.1.2010 in Kraft. 
1 Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung), BGBI 2009 I,  
  S. 1959, LEXinform 0174750 
2 § 10 c EStG 
3 § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
4 § 33 a EStG 
5 § 39 b EStG 
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Bürgerentlastungsgesetz: Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung  

und im Familienleistungsausgleich 
 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem vom Bundestag beschlossenen Bürgerentlastungsgesetz1 zugestimmt. 
 
Im Bereich der Unternehmensbesteuerung und im Familienleistungsausgleich sieht das Gesetz im Wesentlichen folgen-
de Änderungen vor: 
 
Unternehmensbesteuerung 
· Die Freigrenze bei der Zinsschranke2  wird zeitlich befristet auf 3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung gilt erstmals für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 25.5.2007 beginnen und nicht vor dem 1.1.2008 enden und letztmals für Wirtschaftsjah-
re, die vor dem 1.1.2010 enden. 

· Bei der Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften wird eine allgemeine Sanierungsklausel eingeführt3. 
· Die bundeseinheitliche Umsatzgrenze für die Ist-Versteuerung im Rahmen der Umsatzsteuer wird, befristet vom 

1.7.2009 bis 31.12.2011, auf 500.000 € erhöht4. 
· Investmentfonds können zukünftig steuerneutral verschmolzen werden5. 
· Das Sammelantragsverfahren bei der Abgeltungsteuer für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wird weitgehend 

abgeschafft6. 
 
Familienleistungsausgleich 
· Der Freiwilligendienst aller Generationen7 wird beim Kindergeld und bei den Kinderfreibeträgen berücksichtigt. 
· Die Einkünfte- und Bezügegrenze für die Berücksichtigung volljähriger Kinder8 wird von 7.680 € auf 8.004 € ange-

hoben. 
 
Das Gesetz tritt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weitgehend aber am Tag nach der Verkündung (= 23.7.2009) in 
Kraft. Die Änderungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung werden teilweise rückwirkend schon ab dem Veranla-
gungszeitraum 2008, die Berücksichtigung des Freiwilligendienstes aller Generationen ab Veranlagungszeitraum 2009 
sowie die Anhebung der Einkünfte- und Bezügegrenze ab Veranlagungszeitraum 2010 wirksam. 
1 Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung), BGBI 2009 I,  
  S. 1959, LEXinform 0174750 
2 § 4 h Abs. 2 S. 1a EStG 
3 § 8 c Abs. 1a KStG 
4 § 20 Abs. 2 UStG 
5 Art. 9 des Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung), BGBI  
  2009 I, S. 1959, LEXinform 0174750 
6 § 45 b EStG 
7 § 2 Abs. 1a SGB VII 
8 § 32 Abs. 4 S. 2 EStG, § 33 a Abs. 1 S. 1 EStG 

 
Ordnungsgemäße Buchführung wird durch Zeitreihenvergleich  

nicht erschüttert 
 
Seit einigen Jahren führt die Finanzverwaltung die Betriebsprüfung „digital“ durch. Die Betriebsprüfer können über die 
elektronisch gespeicherten Daten eines Unternehmens unmittelbar Einsicht in die Buchführung ab dem Jahr 2002 neh-
men und die Daten mit moderner Hard- und Software auf ihre Plausibilität hin prüfen. 
 
Beim sog. Zeitreihenvergleich in der Gastronomie werden Ein- und Verkäufe aller Speisen und Getränke wochenweise 
gegenübergestellt und auf Schwankungen überprüft. Mit dem sog. Chi-Quadrat-Test wird die Verteilung der Ziffern 
0 bis 9 bei den Kasseneinnahmen über einen Zeitraum von drei Jahren überprüft. Wenn eine „Lieblingszahl“ häufiger 
angegeben wird als andere, unterstellt die Finanzverwaltung manipulierte Aufzeichnungen. 
 
Ein Finanzamt hatte bei der Prüfung einer Gaststätte im Rahmen des Zeitreihenvergleichs Schwankungen festgestellt. 
Der Chi-Quadrat-Test zeigte keine Auffälligkeiten. Das Finanzamt nahm die Schwankungen beim Zeitreihenvergleich 
neben kleineren Beanstandungen der Kassenführung zum Anlass, die Buchführung zu verwerfen und die Einnahmen zu 
schätzen. 
 
Das Ergebnis eines Zeitreihenvergleichs ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln1 nicht geeignet, die Beweiskraft 
einer ansonsten formell ordnungsgemäßen Buchführung zu verwerfen. Einzelne kleinere Beanstandungen bei der Kas-
senführung hielt das Finanzgericht für unwesentlich. 
 
Wahrscheinlich wird der Bundesfinanzhof abschließend entscheiden müssen, da das Finanzgericht die Revision zugelas-
sen hat. 
1 FG Köln, Urt. v. 27.1.2009, 6 K 3954/07, LEXinform 5008284 
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Doppelte Haushaltsführung in sog. Wegverlegungsfällen 
 
Zieht ein Arbeitnehmer aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort weg und behält er dort eine Zweitwohnung bei, ist 
eine berufliche Veranlassung gegeben. Die Aufwendungen für diese Wohnung führen zu abzugsfähigen Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat damit seine Rechtsprechung zur doppelten Haushaltsführung geändert. Bisher verneinte die 
Rechtsprechung die berufliche Veranlassung einer doppelten Haushaltsführung, wenn die Familienwohnung aus priva-
ten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt wurde. 
 
Der Urteilsfall betrifft einen verheirateten Arbeitnehmer. Die gleichen Grundsätze gelten jedoch auch für einen ledigen 
Arbeitnehmer, wie das Gericht mit einer weiteren Entscheidung vom gleichen Tag festgestellt hat.2  Diese Grundsätze 
gelten entsprechend auch für Selbständige. 
1 BFH, Urt. v. 5.3.2009, VI R 58/06, DStR 2009, S. 1083, DB 2009, S. 1272, LEXinform 0587713 
2 BFH, Urt. v. 5.3.2009, VI R 23/07, DB 2009, S. 1270, LEXinform 0588325 
 

Neuregelungen zum häuslichen Arbeitszimmer teilweise verfassungswidrig? 
 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind ab 2007 nur noch als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung ist der Ort, an dem diejenigen Handlungen vorge-
nommen und Leistungen erbracht werden, die für den ausgeübten Beruf wesentlich und prägend sind. Bei einem Lehrer 
ist Mittelpunkt seiner Betätigung die Schule, auch wenn er in der Schule keinen Arbeitsplatz hat. 
 
Das Finanzgericht Münster1 hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob diese Rege-
lung gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstößt, weil Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch 
dann nicht mehr zum Werbungskostenabzug zugelassen werden, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
 
Das Bundesverfassungsgericht muss nun Klarheit schaffen. 
1 FG Münster, Beschl. v. 8.5.2009, 1 K 2872/08, DStR 2009, S. 1024, LEXinform 5008291 
 

Eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt nur vor, 
wenn der Erwerber das Unternehmen fortführt 

 
Der Bundesfinanzhof1 hat seine ständige Rechtsprechung, die auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs be-
ruht, bekräftigt, dass eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen nur vorliegt, wenn der Erwerber 
beabsichtigt, das erworbene Unternehmen fortzuführen. Beabsichtigt der Erwerber hingegen, das Unternehmen stillzu-
legen, liegt eine umsatzsteuerbare Veräußerung von einzelnen Gegenständen vor. 
 
Der Erwerber muss das Unternehmen nicht unverändert fortführen. Ändert er z. B. aus betriebswirtschaftlichen oder 
kaufmännischen Gründen den Zuschnitt des Unternehmens oder modernisiert dieses, liegt gleichwohl eine Fortführung 
vor. Der Erwerber führt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs das Unternehmen allerdings nicht fort, wenn der Unter-
nehmer ein vermietetes Grundstück, das sein Unternehmen darstellt, veräußert und der Erwerber das Grundstück nicht 
mehr vermietet, sondern selbst nutzt. Die Selbstnutzung anstatt der Nutzung durch Vermietung ist nicht die Fortführung 
des erworbenen Unternehmens, sondern etwas wesentlich anderes. 
1 BFH, Urt. v. 4.9.2008, V R 23/06, BFH/NV 2009, S. 426, LEXinform 0587361 
 

Ist-Versteuerung zum 1. Juli 2009 erweitert 
 
Einem Unternehmer, auch wenn er buchführungspflichtig ist, wird auf Antrag gestattet, die Umsatzsteuer nicht nach 
vereinbarten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) zu berechnen, wenn sein 
Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 250.000 € betragen hat. Vorteil für den Unternehmer 
ist, dass er seine Umsätze erst bei Eingang versteuern muss. Die Vorsteuer kann er dagegen abziehen, wenn eine ord-
nungsgemäße Rechnung vorliegt, auch wenn diese noch nicht bezahlt ist. 
 
Diese Umsatzgrenze ist zum 1. Juli 2009 auf 500.000 € erhöht worden und gilt bis zum 31. Dezember 20111. Für betrof-
fene Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2008 nicht mehr als 500.000 € betragen hat, gilt allerdings, dass die 
Umsatzsteuer für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 weiterhin nach vereinbarten Entgelten zu berechnen ist. Beim 
Übergang auf die Ist-Versteuerung ist zu beachten, dass alle Umsätze erfasst werden. 
 
Beispiel: Unternehmer A hatte im Kalenderjahr 2007 einen Gesamtumsatz von 200.000 €. Er konnte deshalb für das 
Kalenderjahr 2008 die Ist-Versteuerung beantragen. Im Kalenderjahr 2008 hatte er einen Gesamtumsatz von 300.000 € 
und muss deshalb für die Zeit vom 1.1. bis zum 30.6.2009 zwingend die Soll-Versteuerung vornehmen. Auf Antrag kann 
er ab 1.7.2009 wieder zur Ist-Versteuerung übergehen, weil der Gesamtumsatz 2008 die neue Grenze von 500.000 € 
nicht überschreitet. 
1 Artikel 8 des Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung), 
  BGBI 2009 I, S. 1959, LEXinform 0174750 
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Vorsteuerabzug aus Lieferungen in einem sog. Umsatzsteuerkarussell 

 
Der Bundesfinanzhof1 hatte 2007 entschieden, dass einem nicht an einem sog. Umsatzsteuerkarussell teilnehmenden 
Unternehmer der Vorsteuerabzug zusteht, wenn er weder wusste noch wissen konnte, dass er in einen Umsatzsteuer-
betrug einbezogen ist. Der Unternehmer muss alle Maßnahmen treffen, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in einen Betrug einbezogen sind. Welche Vorsorgemaßnahmen 
hierzu erforderlich sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören jedenfalls Erkundigungen über den 
Lieferanten und Abnehmer. Je ungewöhnlicher der Geschäftsablauf ist, desto sorgfältiger muss der Unternehmer sein. 
Bei einem marktunüblich niedrigen Preis ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen2 kann der Vorsteuerabzug nicht versagt werden, wenn in 
den Rechnungen die Geräteidentifikationsnummer nicht aufgeführt wird. Der Vorsteuerabzug setzt allerdings voraus, 
dass auch tatsächlich eine Lieferung stattgefunden hat. Die Nichtaufzeichnung der in der Lieferkette weitergegebenen 
Geräteidentifikationsnummern (z. B. IMEI-Nummern) sei ein Indiz dafür, dass der Unternehmer wissen konnte, dass er 
mit seinem Erwerb an einem Umsatz beteiligt war, der in einen Umsatzsteuerbetrug einbezogen war. 
1 BFH, Urt. v. 19.4.2007, V R 48/04, DStR 2007, S. 1524, LEXinform 0586168 
2 BMF, Schr. v. 1.4.2009, IV B 8 – S 7280a/07/10004, DStR 2009, S. 802, LEXinform 5231935 

 
Nachweis über die Überprüfung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

 
Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer verbessert, die innergemeinschaftliche Lieferungen 
bewirken und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden oder Lieferanten prüfen wollen. Über die Online-
Datenbank MIAS1  sind Anfragen möglich: 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE. 
 

Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, dass auf Lieferungen an Unternehmen in einem anderen Mit-
gliedsstaat keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet den Unternehmer allerdings nicht, zusätz-
lich die üblichen Prüfungen vorzunehmen. 
1 Homepage der Europäischen Kommission, http://ec.europa.eu/, LEXinform 0938182 

 
(Bargeld-)Geschenkgutschein ist steuerpflichtiger Barlohn und  

kein steuerfreier Sachbezug 
 
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Gutscheine zur Verfügung, die diesen zum Erwerb von Waren bei einem Drit-
ten berechtigen, liegt in Höhe des Werts des Gutscheins bis 44 € (Freigrenze) monatlich ein steuerfreier Sachbezug vor. 
Voraussetzung ist, dass der Gutschein auf eine nach Art und Menge konkret bezeichnete Sache lautet (z. B. 20 Liter 
Superbenzin). Auf dem Gutschein darf kein fester Euro-Betrag als anzurechnender Betrag, auch kein Höchstbetrag, 
angegeben werden. Der Arbeitgeber muss sich daher vorher erkundigen, was z. B. ein Liter Superbenzin kostet, damit 
die Freigrenze nicht überschritten wird. 
 
Lautet der Gutschein auf einen Geldbetrag, liegt keine Sachzuwendung vor. Die Freigrenze von 44 € monatlich findet 
keine Anwendung. 
 
Das Finanzgericht München1 bestätigte diese Verwaltungsauffassung: Weist ein Gutschein ohne konkrete Bezeichnung 
der Ware lediglich einen Geldbetrag aus, der bei Einlösung des Gutscheins auf den Kaufpreis angerechnet wird, ist von 
einer steuerpflichtigen Barlohnzuwendung auszugehen. 
1 FG München, Urt. v. 3.3.2009, 8 K 3213/07, LEXinform 5008189 
 
Satzung muss ausdrücklich erlauben, dass Vorstandsmitglieder bezahlt werden 
 
Seit Einführung des Steuerfreibetrags in Höhe von 500 € im Jahr für Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im 
Dienst oder Auftrag einer steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke zahlen viele Vereine Vergütungen an Mitglieder des Vorstands. 
 
Die Finanzverwaltung1 weist darauf hin, dass ein Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich eine Bezahlung des Vor-
stands erlaubt, gegen das Gebot der Selbstlosigkeit verstößt und nicht mehr als gemeinnützig anerkannt wird, wenn er 
pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an die Mitglieder des Vorstands zahlt. 
 
Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins wird abgesehen, wenn die Zahlungen nach dem 10.10.2007 
geleistet wurden und nicht unangemessen hoch waren. Außerdem muss die Mitgliederversammlung bis zum 31.12.2009 
eine Satzungsänderung über die Bezahlung der Vorstandsmitglieder beschließen. 
1 BMF, Schr. v. 22.4.2009, IV C 4 – S 2121/07/0010, DStR 2009, S. 1035, DB 2009, S. 987, LEXinform 5232048 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=DE.
http://ec.europa.eu/

